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Mitgliedsgemeinden sind: Asbach-Sickenberg, Birkenfelde, Dietzenrode/Vatterode, Eichstruth,
Lenterode, Lutter mit OT Fürstenhagen, Mackenrode mit OT Weidenbach, Röhrig,
Schönhagen, Steinheuterode, Thalwenden, Uder mit OT Schönau, Wüstheuterode

AmtsblAtt

Uder
der Verwaltungsgemeinschaft

Gemeinde Asbach-Sickenberg
- Der Bürgermeister -   3. Februar 2023

I. Amtliche Bekanntmachung

Gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung gibt die Gemein-
de Asbach-Sickenberg nachfolgende 2. Änderung zur Hauptsat-
zung der Gemeinde Asbach-Sickenberg be kannt.

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber der Gemeinde schriftlich unter An-
gabe der Gründe geltend gemacht werden. Werden solche Ver-
stöße nicht innerhalb einer Frist von 1 Jahr nach dieser Bekannt-
machung geltend ge macht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

II. Beschluss- und Genehmigungsvermerk

1. Mit Beschluss Nr. 1/2023 vom 24. Januar 2023 hat der Gemein-
derat die oben genannte Änderungssatzung beschlossen.

2. Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 31. Januar 
2023 diese Ände rungssatzung bestätigt.

Dellemann
Bürgermeister

2. Änderung zur Hauptsatzung  
der Gemeinde Asbach-Sickenberg

Auf Grund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Kommu-
nalordnung (ThürKO), in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 5. Oktober 2022 (GVBl. S. 414, 415) hat der Gemein-
derat der Gemeinde Asbach-Sickenberg in seiner Sitzung am 24. 
Januar 2023 folgende 2. Änderung zur Hauptsatzung beschlossen:

§ 1
Änderungen

§ 10 - Entschädigungen - Abs. 5 erhält folgende Fassung:

Die ehrenamtlichen Kommunalwahlbeamten erhalten die folgen-
den Aufwandsent schädigungen:

- der ehrenamtliche Bürgermeister 400,00 EUR/Monat
- der ehrenamtliche Erste Beigeordnete 87,11 EUR/Monat.

Dieser Mindestbetrag für den ehrenamtlichen Ersten Beigeordneten 
verändert sich ab dem 1. Januar 2024 jährlich um die letzte im Ge-
setz- und Verordnungsblatt des Frei staates Thüringen veröffentlichte 
Preisentwicklungsrate nach § 26 Abs. 3 des Thü ringer Abgeordne-
tengesetzes in der am Tag des Inkrafttretens der Thüringer Verord-
nung über die Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen kommu-
nalen Wahlbe amten auf Zeit (ThürAufEVO) geltenden Fassung.

§ 2
Inkrafttreten

Die 2. Änderung zur Hauptsatzung tritt rückwirkend zum 1. Janu-
ar 2023 in Kraft.

Asbach-Sickenberg, 3. Februar 2023

Dellemann
Bürgermeister   (Siegel)

Gemeinde Birkenfelde
- Der Bürgermeister - 17. Februar 2023

I. Amtliche Bekanntmachung

Gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung gibt die Gemeinde 
Birkenfelde nachfolgende Haushaltssatzung für das Haushalts-
jahr 2023 bekannt.

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber der Gemeinde schriftlich unter An-
gabe der Gründe geltend gemacht werden. Werden solche Ver-
stöße nicht innerhalb einer Frist von 1 Jahr nach dieser Bekannt-
machung geltend gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

II. Beschluss- und Genehmigungsvermerk

1. Mit Beschluss Nr. 1/2023 vom 1. Februar 2023 hat der Ge-
meinderat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 
mit Haushaltsplan und Anlagen beschlossen.

2. Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 17. Fe-
bruar 2023 die Haushaltssatzung sowie den Haushaltsplan 
genehmigt.

III. Auslegungshinweis

Der Haushaltsplan liegt vom 25. Februar bis 14. März 2023 
während der Dienstzeiten in der Verwaltungsgemeinschaft Uder, 
Kämmerin (Zi-Nr. 113), Siedlung 14, 37318 Uder öffentlich aus. 
Des Weiteren besteht bis zur Entlastung und Beschlussfassung 
über die Jahresrechnung dieses Haushaltsjahres die Möglichkeit 
zur Einsichtnahme.

Grieß
Bürgermeister

Haushaltssatzung  
der Gemeinde Birkenfelde,  

Landkreis Eichsfeld  
für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund des § 55 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 
2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 5. Oktober 2022 (GVBl. S. 414, 415), erlässt die Ge-
meinde Birkenfelde folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2023 wird hiermit festgesetzt,

er schließt im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit   784.200 EUR

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit   500.200 EUR
ab.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wer-
den nicht festgesetzt.
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§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermö-
genshaushalt wird auf 394.400 € festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für Gemeindesteuern werden wie 
folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für land- und forstwirtschaftliche

Betriebe (A)
280 v.H.

b) für Grundstücke (B) 390 v.H.
2. Gewerbesteuer 395 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leis-
tung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird 
auf 130.700 EUR festgesetzt.

§ 6
Es gilt der am 1. Februar 2023 beschlossene Stellenplan.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

Birkenfelde, 17. Februar 2023

Grieß
Bürgermeister   (Siegel)

Hinweisbekanntmachung zur  
öffentlichen Stellenausschreibung
Der Gewässerunterhaltungsverband Leine/Frieda/Rosoppe 
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt, eine/n:

• Verbandsingenieur/-in
• Verbandstechniker/-in

Der vollständige Text der Stellenausschreibung kann unter der 
Internetadresse [bitte ihre Internetadresse eintragen] unter der 
Rubrik [bitte Ihre Rubrik eintragen] bzw. unter www.guv-lfr.de/
aktuelles/#stellenanzeigen oder auf www.arbeite-regional.de 
eingesehen werden.

Impressum

Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Uder
Herausgeber: Verwaltungsgemeinschaft Uder, Siedlung 14, 37318 Uder
Tel.:  03 60 83/4 80-0 oder -10
Fax:  03 60 83/4 80 24
E-Mail:  redaktion@vg-uder.de
Internet:  www.vg-uder.de
Verlag und Druck: LINUS WITTICH Medien KG, In den Folgen 43, 
98693 Ilmenau, info@wittich-langewiesen.de, www.wittich.de,
Tel. 0 36 77 / 20 50 - 0, Fax 0 36 77 / 20 50 - 21
Verantwortlich für den amtlichen Teil: der Vorsitzende der VG Uder
Verantwortlich für den Anzeigenverkauf: Vera Schmidt, erreichbar unter Tel.: 0170 
/ 4365096, E-Mail: v.schmidt@wittich-langewiesen.de
Verlagsleiter: Mirko Reise
Erscheinungsweise: in der Regel monatlich, wenn Amtliches bekannt zu machen 
ist. Das Amtsblatt wird mit einer Auflage von 2800 Exemplaren gedruckt und kos-
tenlos an die Haushalte verteilt.
Bezugsmöglichkeiten: Im Bedarfsfall können Einzelexemplare bei der VG Uder an-
gefordert werden. Für Veröffentlichung Dritter wird keine Gewähr übernommen. 
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.



Höhberg-Echo - 3 - Nr. 2/2023

Schleswig-Holstein und Bayern zuständig. In den Zuständigkeitsbereich von TransnetBW 
fallen der südliche Trassenabschnitt und der Konverter in Baden-  

TransnetBW GmbH 
+49 (0) 800 / 380 47 01 
suedlink@transnetbw.de 
www.suedlink.com 

Bei Fragen und Mitteilungen zur 
Durchführung der bauvorbereitenden 
Maßnahmen stehen wir Ihnen zur 
Verfügung. 

Kontakt für Rückfragen 

Die Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW GmbH und TenneT TSO GmbH 
planen in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen den Bau der erdver- 
legten Gleichstrom-Verbindung SuedLink. Aktuell läuft für den Abschnitt 
PFA C2 (Landesgrenze Niedersachsen/Hessen bis Landesgrenze Hessen/ 
Thüringen) das Planfeststellungsverfahren. Die Bundesnetzagentur hat 
hierzu den Untersuchungsrahmen nach § 20 Netzausbaubeschleunigungs- 
gesetz (NABEG) festgelegt. Im Zuge des Planfeststellungsverfahrens finden 
unter anderem Untersuchungen zum Baugrund statt. Die Baugrundunter- 
suchungen dienen dazu, einen Leitungsverlauf zu finden, der die Belange von 
Mensch, Natur und Umwelt bestmöglich berücksichtigt. Mithilfe der Unter- 
suchungen vertiefen wir deshalb unsere Kenntnisse der jeweiligen lokalen Vor- 
aussetzungen des Baugrunds. Die gewonnenen Daten und deren fachliche 
Bewertung sind Bestandteil der sogenannten Unterlagen nach § 21 NABEG. Erst 
mit der Einreichung dieser Unterlagen erfolgt der Vorschlag für einen konkreten 
Leitungsverlauf. Mit den geplanten Untersuchungen ist keine Festlegung für einen 
Leitungsverlauf verbunden. 
 

Umfang der Untersuchungen 
 
Zu den geplanten Untersuchungen zählen neben den eigentlichen Baugrund- 
untersuchungen baubegleitende Maßnahmen wie die ökologische, boden- 
kundliche und archäologische Baubegleitung, Vermessungsarbeiten oder bei 
Bedarf Kampfmitteluntersuchungen durch Flächen- oder Bohrlochsondierung. Für 
den An- und Abtransport aller für die Durchführung der Arbeiten erforderlichen 
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge und Materialien müssen öffentliche und private 
Straßen und Wege in Anspruch genommen werden. Die nachfolgend darge- 
stellten Arbeiten sind möglicherweise nicht in vollem Umfang auf jedem be- 
troffenen Grundstück erforderlich. Art und Umfang der zum Einsatz kommenden 
Bohrverfahren und -geräte richten sich nach den individuellen Zielsetzungen und 
Anforderungen vor Ort. 

Informationen zu den Baugrunduntersuchungen 
 
Für die Baugrunduntersuchungen werden mit einem Bohrgerät (Bohrungen mit 
einem Durchmesser von bis zu 320 mm) Bodenproben von ca. 1 Meter Länge in 
2 bis 70 Metern Tiefe entnommen. Dabei wird ein Lkw mit einklappbarem Bohr- 
turm und separatem Bohrgestänge eingesetzt. Die Bohrungen werden an 
möglichst gut zugänglichen Stellen mit geringstmöglicher Störung der Flächen- 
nutzung erfolgen. Nach Abschluss der Bohrarbeiten werden die Bohrlöcher wieder 
fachgerecht verfüllt. Zeitlich parallel und in unmittelbarer Nähe zu den Kern- 
bohrungen werden Drucksondierungen durchgeführt. Hierbei wird ein Messkopf 
an einem Gestänge (Durchmesser ca. 3,5 cm) bis zu 20 Meter in den Boden 
eingebracht. Für die Zuwegung zu den einzelnen Baugrund-Aufschlüssen werden 
außerhalb von befestigten Wegen Lastverteilerplatten und ggf. Schotteran- 
schüttungen mit Geotextilunterlage ausgelegt bzw. eingebaut, welche nach Fertig- 
stellung des jeweiligen Aufschlusses wieder rückgebaut werden. Auf einzelnen 
Flurstücken werden Schürfgruben mit bis zu 2 Meter Tiefe zur Entnahme von 
Bodenproben ausgehoben und im Anschluss wieder fachgerecht verfüllt. Bei 
Verdacht auf Kampfmittel ist eine Kampfmitteluntersuchung notwendig (dies wird 
vom verantwortlichen Feuerwerker nach § 20 SprengG festgelegt). Sondierungen 
und Kampfmitteluntersuchungen dauern nur wenige Stunden; für die Ausführung 
der Bohrungen sind pro Untersuchungsstelle ein bis zwei Tage Dauer zu 
erwarten. Pro Untersuchungsstelle sind mehrere Kernbohrungen (DIN EN ISO 
22475-1) und Drucksondierungen (DIN EN ISO 22476-1 oder 22476-2) möglich. 
 

Trassenbegehung 
 
Bei den Trassenbegehungen ermitteln wir Umweltdaten, Informationen über 
Kreuzungspunkte sowie die örtlichen Gegebenheiten mit Blick auf geografisch 
und geologische Gesichtspunkte. Die Trassenbefahrungen werden durch Klein- 
gruppen von zwei Personen mit normalen Pkws durchgeführt. Diese benutzen 
öffentliche Wege und befahren Privatwege nur dort, wo es unbedingt notwendig 
ist. Bei der Trassenbegehung werden keine besonderen Geräte eingesetzt, 
sondern lediglich fotografische Aufnahmen und Notizen angefertigt. 
 

Vermessungsarbeiten/geophysikalische Untersuchungen 
 
Es werden ergänzend Vermessungsarbeiten zur Erfassung der aktuellen topo- 
graphischen Verhältnisse per GPS oder traditionellen Einmessverfahren sowie 

ggf. nichtinvasive geophysikalische Untersuchungen (Georadar, Geoelektrik, 
Seismik und Elektromagnetik) durchgeführt. Vor Ort werden Straßen, Zu- 
wegungen, Flächen und Bauwerke zur Feststellung des Ist-Zustandes 
dokumentiert. 
 

Wasserwirtschaftliche Beweissicherung  
 
Ziel der wasserwirtschaftlichen Beweissicherung ist die qualitative und 
quantitative Dokumentation des Grundwasservorkommens. Es handelt sich 
hierbei um eine nichtinvasive Maßnahme. 
 

Baubegleitungen 
 
Bei den ausgewählten Querungsbereichen werden die Baugrunduntersuchungen 
von ökologischen, bodenkundlichen sowie archäologischen Baubegleitungen 
überwacht. Diese sorgen für die Einhaltung der umweltgerechten, bodenkund- 
lichen und archäologischen Standards und Auflagen mit dem Ziel, unnötige 
Eingriffe in Natur und Landschaft und in den Boden auszuschließen sowie 
Schäden an archäologischen Denkmälern und Objekten zu vermeiden. 

Eventuelle Schäden 
 
Im Rahmen der Baubegleitungen und der Vermessungsarbeiten sind 
Mitarbeitende mit Pkw, per Quad, per Rad oder zu Fuß unterwegs und werden 
ggf. zeitlich begrenzt Markierungen setzen, wodurch keine Schäden an den 
Grundstücken entstehen. Baumaschinen werden bei diesen Maßnahmen nicht 
eingesetzt. Bei den Baugrunduntersuchungen sind die oben beschriebenen 
Geräte im Einsatz. Sollte es trotz aller Vorsicht bei der Ausführung der 
Baugrunduntersuchungen und weiteren bauvorbereitenden Maßnahmen zu 
Schäden oder unmittelbaren Vermögensnachteilen kommen, werden diese durch 
die TransnetBW GmbH oder den von ihr beauftragten Firmen entsprechend den 
gesetzlichen Regelungen in § 44 Absatz 3 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) 
angemessen entschädigt. 

Bekanntmachung und Termine 
 
Die Berechtigung zur Durchführung dieser Vorarbeiten ergibt sich aus  
§ 44 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) in Verbindung mit  
§ 18 Absatz 5 NABEG. Mit dieser ortsüblichen Bekanntmachung werden den 
Eigentümern und sonstigen Nutzungsberechtigten die Vorarbeiten mitgeteilt. Der 
zeitliche Ablauf der Untersuchungen hängt von äußeren Umständen ab, z. B. von 
örtlichen Gegebenheiten und von den wetterbedingten Bodenverhältnissen. Die 
betroffenen Grundstücke ergeben sich aus der entsprechenden Flurstückliste und 
den zugehörigen Planunterlagen, die öffentlich zur Verfügung gestellt werden 
(genauer Auslageort: siehe Infokasten unten). Mitarbeitende der TransnetBW 
GmbH oder von ihr beauftragte Firmen setzen sich mit den von den genannten 
Maßnahmen berührten Eigentümern und Nutzungsberechtigten in Verbindung. 
Aufgrund der Größe des Untersuchungsgebiets und Vielzahl der Eigentümer und 
Nutzungsberechtigten wird es leider nicht möglich sein, jeden Eigentümer und 
Nutzungsberechtigten persönlich vor dem Betreten ihrer Grundstücke bzw. Wege 
einzeln über die Zuwegungen zu informieren. 
 
Baugrunduntersuchungen, Trassenbegehung, Vermessungs- 
arbeiten/geophysikalische Untersuchungen und wasserwirtschaftliche 
Beweissicherungen in der Gemeinde Asbach-Sickenberg der VG Uder 
Trassenbegehung in der Gemeinde Dietzenrode/Vatterode der VG Uder  
Zeitraum: 01.04.2023 bis 30.09.2023 
 
Auslageort der Flurstückliste und Planunterlagen zur öffentlichen Einsicht: 
Verwaltungsgemeinschaft Uder, Bauamt im Rathaus, Siedlung 14, 37318 Uder 
 
Bitte beachten Sie, dass eine Einsicht der ausgelegten Unterlagen nur  
nach telefonischer Anmeldung unter Telefonnummer 036083 480-10 möglich ist. 
 
Bitte beachten Sie die aktuellen Coronabestimmungen der Kommune. 

Ankündigung von Baugrunduntersuchungen und weiteren 
bauvorbereitenden Maßnahmen 
Gemeinde Asbach-Sickenberg und Dietzenrode/Vatterode der Verwaltungsgemeinschaft Uder
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